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NIEDERSÄCHSISCHES FINANZGERICHT

URTEIL

vom
14. Oktober 1999

Az.: 5 K 43/99

Stichwort:

Die Steuerfreiheit der Abfindung nach § 3 Nr. 9 EStG setzt voraus, dass die Auf​lösung des Dienstverhältnisses durch den Arbeitgeber veranlasst ist. Hieran fehlt es, wenn der Arbeitnehmer als Gesellschafter zeitgleich mit dem Aufhebungsvertrag seine Mehrheitsbeteiligung überträgt.

Niedersächsisches Finanzgericht

Az.: 5 K 43/99

Im Namen des Volkes

Urteil

In dem Rechtsstreit 

1. ,


2.,


Kläger,

Proz.-Bev.:
zu 1-2: Steuerberater


gegen

Finanzamt ,


Beklagter,

wegen

Einkommensteuer 1996

hat das Niedersächsische Finanzgericht - 5. Senat - ohne mündliche Verhandlung am 14. Oktober 1999 an der mitgewirkt haben: 

die Vizepräsidentin des Finanzgerichts              als Vorsitzende,

den Richter am Finanzgericht             und

den Richter am Finanzgericht

sowie die ehrenamtlichen Richter            und 

für Recht erkannt: 

Die Klage wird abgewiesen.

Die Klägerin trägt die Kosten.

Rechtsmittelbelehrung

Die Revision ist nicht zugelassen worden. Hiergegen kann innerhalb eines Monats nach Zustellung des Urteils beim Niedersächsischen Finanzgericht in Hannover Beschwerde eingelegt werden. In der Beschwerdeschrift muss die grundsätzliche Bedeutung der Rechtssache dargelegt, die Entscheidung des Bundesfinanzhofs, von der das Urteil ab​weicht, oder der Verfahrensmangel bezeichnet werden.

Wird die Revision zugelassen, ist sie innerhalb eines Monats nach Zustellung des Zulassungsbeschlusses schriftlich beim Niedersächsischen Finanzgericht einzulegen und spätestens innerhalb eines weiteren Monats zu begründen. Die Revision muss das an​gefochtene Urteil angeben. Sie oder die Revisionsbegründung muss einen bestimmten Antrag enthalten, die verletzte Rechtsnorm und, soweit Verfahrensmängel gerügt werden, die Tatsachen bezeichnen, die den Mangel ergeben. Die Frist für die Revisions​begründung kann auf einen vor ihrem Ablauf gestellten Antrag durch den Vorsitzenden des zuständigen Senats des Bundesfinanzhofs verlängert werden.

Ohne Zulassung kann unter den Voraussetzungen des § 116 Abs. 1 FGO (wesentliche Mängel des Verfahrens) innerhalb eines Monats nach Zustellung des Urteils beim Nieder​sächsischen Finanzgericht in Hannover schriftlich Revision eingelegt werden. Sie ist spätestens innerhalb eines weiteren Monats zu begründen.

Vor dem Bundesfinanzhof muss sich jeder Beteiligte durch einen Rechtsanwalt, Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer als Bevollmächtigten vertreten lassen. Dies gilt auch für die Einlegung der Revision und der Beschwerde. Juristische Personen des öffentlichen Rechts und Behörden können sich auch durch Beamte oder Angestellte, welche die Befähigung zum Richteramt besitzen, vertreten lassen.

Im Übrigen wird auf §§ 115 bis 121 FGO und Art. 1 Nr. 1 des Gesetzes zur Entlastung des Bundesfinanzhofs verwiesen.

Anschrift des Finanzgerichts:

Hausadresse: Niedersächsisches Finanzgericht

Hermann-Guthe-Str. 3

30519 Hannover

Telefax: (0511) 84 08 - 499

Tatbestand:

Streitig ist, ob eine Zahlung in Höhe von 24.000,-- DM als Abfindungszahlung steuerfrei nach § 3 Nr. 9 EStG ist.

Die Klägerin war als Arbeitnehmerin bei der Tischlerei       GmbH beschäftigt. Sie ist die Tochter des alleinigen Gesellschafters der Tischlerei       GmbH, des inzwischen ver​storbenen Herrn              . 

Im Rahmen der Gesamtrechtsnachfolge übernahm die Klägerin am 22. April 1995 Ge​schäftsanteile der GmbH in Höhe von 50.000,-- DM, entsprechend 60,24 v.H. der Stamm​einlage. 

Nachdem es mit dem Geschäftsführer und Tischlermeister            zu Unstimmig​keiten über die künftige Führung des Unternehmens gekommen war, entschloss sich die Klägerin am 18. Oktober 1996 zum Verkauf ihrer Anteile an Herrn           . Dieser stimmte zu. Nachdem die Finanzierung sichergestellt war, erfolgte die Übertragung der Anteile zum 31. Dezember 1996. Zuvor hatte die Klägerin vergeblich versucht, eine stär​kere Einbindung ihrerseits in den Betrieb durchzusetzen oder alternativ geeigneten Ersatz für den Tischlermeister               beschaffen. 

Zeitgleich - also am 18. Oktober 1996 - erfolgte die Aufhebung des Arbeits​verhältnisses mit Wirkung zum 31. Oktober 1996. 

Die im Vertrag vereinbarte Abfindungszahlung wurde nach den Feststellungen einer Lohn​steuer-Außenprüfung bei der GmbH unter Hinweis auf § 3 Nr. 9 EStG unversteuert am 30. Dezember 1996 ausgezahlt. Der Beklagte behandelte die Zahlung als steuer​pflichtigen Arbeitslohn und erließ einen auf § 164 Abs. 2 AO gestützten Einkommen​steueränderungs​bescheid mit der Begründung, dass das Arbeitsverhältnis nicht aufgrund eines Interessen​gegensatzes zwischen Arbeit​nehmerin und Arbeitgeberin aufgelöst worden sei.

Hiergegen richtet sich nach erfolglosem Einspruchsverfahren die Klage.

Die Kläger tragen vor, Voraussetzung für die Anwendung des § 3 Nr. 9 EStG sei allein, ob die Auflösung des Dienstverhältnisses vom Arbeitgeber veranlasst sei. Das sei hier der Fall.

Nach § 1 des Aufhebungsvertrages vom 18. Oktober 1996 sei ausdrücklich fest​gehalten, dass das Arbeitsverhältnis mit der Klägerin „auf Veranlassung des Arbeitgebers aus per​sonenbedingten Gründen“ ende. In § 7 desselben Vertrages sei zudem ausgeführt, dass „ohne Abschluss des Aufhebungsvertrages eine ordentliche personenbedingte Kündigung ausgesprochen“ worden wäre.

Die Tatsache, dass die Klägerin Mehrheitsgesellschafterin der Arbeitgeberin ge​wesen sei, sei unbeachtlich, da insoweit nur das gesellschaftsrechtliche Rechts​verhältnis be​troffen sei. Dies stünde in keinem Zusammenhang zu der schuld​rechtlichen Beziehung aufgrund des Arbeitsvertrages.

Zudem sei es Herrn            nach dem Tode von Herrn               allein darum gegangen, den Betrieb an sich zu reißen und die Klägerin mit allen Mitteln aus dem elter​lichen Betrieb herauszudrängen. Hierbei sei zu bedenken, dass Herr            ein tüchtiger Tischlermeister sei, der in der Kundschaft gut eingeführt sei, während die Klägerin zwar  Gesellschafterin sei, aber über keine vergleich​bare Qualifikation verfüge. Nachdem Herr            mit dem Aus​scheiden aus dem Betriebe gedroht  und sie keinen anderen geeigneten Tischlermeister ge​funden hätte, wäre ihr keine andere Mög​lichkeit verblieben, als dem Aufhebungs​vertrag zuzustimmen.

Die Kläger beantragen,

den angefochtenen Einkommensteuerbescheid vom 26. Januar 1998 und den Ein​spruchsbescheid vom 21. Januar 1999 dahin abzuändern, dass aus den Besteue​rungsgrundlagen die Abfindungsentschädigung in Höhe von 24.000,-- DM heraus​genommen und die Höhe der Steuern entsprechend herabgesetzt wird.

Der Beklagte beantragt,


die Klage abzuweisen.

Er trägt vor, dass die Auflösung des Arbeitsverhältnisses nicht durch den Arbeit​geber ver​anlasst sei, weil der für § 3 Nr. 9 EStG erforderliche Interessengegensatz zwischen Arbeit​geber und Arbeitnehmer nicht bestanden habe.

Zum einen sei die Klägerin als beherrschende Gesellschafterin der Arbeitgeberin (GmbH) maßgebend an deren Entscheidung, das Arbeitsverhältnis aufzulösen, beteiligt gewesen. Zum anderen sei zu berücksichtigen, dass die Klägerin auch als Arbeitnehmerin ein Inter​esse an der Auflösung des Arbeitsverhältnisses gehabt hätte. Dies zeige sich daran, dass der Verkauf der Gesellschaftsanteile bereits kurze Zeit nach Beendigung des Arbeits​verhältnisses durchgeführt worden sei. 

Dass dem Geschäftsführer            an dem Ausscheiden der Klägerin ge​legen ge​wesen sei, sie unerheblich. Denn die Klägerin hätte sich als Mehrheits​gesellschafterin weder zur Auf​lösung des Arbeitsverhältnisses noch zum Verkauf der Gesellschaftsanteile verpflichten müssen.

Wegen der Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die Finanzgerichts​akte Bezug genommen. Dem Gericht hat die Einkommensteuerakte der Kläger zu Steuer​nummer              vorgelegen.

Entscheidungsgründe:

Die Klage ist unbegründet.

1. Die Abfindung ist nicht steuerfrei gemäß § 3 Nr. 9 EStG, weil die Auflösung des Dienst​verhältnisses nicht vom Arbeitgeber veranlasst worden ist.

Vom Arbeitgeber „veranlasst“ ist die Auflösung des Dienstverhältnisses dann, wenn der Arbeitgeber die entscheidende Ursache für die Auflösung des Dienst​verhältnisses ge​setzt hat (BFH, Urteil vom 11. Januar 1980 VI R 165/77, BStBl II 1980, 205, 206).

Die Tatsache, dass der Arbeitgeber eine Abfindung zahlt, legt zwar die Annahme nahe, dass die Auflösung des Dienstverhältnisses durch ihn veranlasst ist. Wenn die Auflösung des Dienstverhältnisses durch die Arbeitnehmer veranlasst ist, wird der Arbeitgeber näm​lich regelmäßig nicht bereit sein, diesem auch noch eine Abfindung zu zahlen. Dass die Auf​lösung vom Arbeitgeber veranlasst ist, muss jedoch ausführlicher dargetan werden, wenn es sich um einen Arbeitnehmer handelt, der ohnehin ausscheiden wollte oder der neben seiner Stellung als Arbeitnehmer zugleich Gesellschafter des Arbeitgebers ist (vgl. Kirchhof/Söhn § 3 EStG, Rn. B 9/13). Insofern ist es unzutreffend, wenn die Kläger vor​tragen, dass die gesellschaftsrechtlichen Rechtsbeziehung bei der Prüfung der Auflösung des Dienst​verhältnisses unberücksichtigt bleiben müssten.

Vielmehr sind die Gesamtumstände des Falles unter Berücksichtigung von Sinn und Zweck der Regelung des § 3 Nr. 9 EStG zu würdigen.

Der Gesetzgeber wollte mit dieser Befreiungsvorschrift eine steuerliche Begün​stigung ein​räumen als Ausgleich für die mit der Auflösung des Dienstverhältnisses verbundenen Nach​teile, insbesondere des Verlustes des Arbeitsplatzes (Sozialzweckfreibetrag, vgl. Altehoefer in Lademann, § 3 EStG, Rn. 58 m.w.N.) Dabei hatte der Gesetzgeber vor allem die Fälle im Auge, in denen es infolge des Interessengegensatzes von Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu einem unfreiwilligen Verlust des Arbeitsplatzes kommt.

Bei Anwendung dieser Rechtsgrundsätze auf den vorliegenden Fall ist fest​zuhalten, dass die Klägerin ihren Arbeitsplatz nicht unfreiwillig verloren hat.

In dem Aufhebungsvertrag ist festgehalten, dass die Auflösung des Arbeits​verhältnisses aus personenbedingten Gründen erfolgt sei, um einer Kündigung zuvorzukommen. Dabei ist an​zumerken, dass der Geschäftsführer            als Geschäftsführer zwar die for​male Befugnis zur Kündigung gehabt hätte. Dass Herr            jedoch tatsächlich die Kündigung aus​gesprochen hätte, er​scheint höchst unwahrscheinlich, weil die Klägerin nicht nur Arbeit​nehmerin, sondern auch Mehrheitsgesellschafterin gewesen ist. 

Wenn die Klägerin dem Auflösungsvertrag dennoch zustimmt, so lässt sich dies allein da​durch erklären, dass ihr aufgrund des Zerwürfnisses mit Herrn             an einer Fortführung des Gesellschafts- und Arbeitsverhältnisses nicht mehr gelegen war. 

Hierfür spricht, dass die Klägerin - zeitgleich mit dem Abschluss des Aufhebungs​vertrages - ihre Anteile als Mehrheitsgesellschafterin an der GmbH auf Herrn            übertragen hat. Das Angebot zur Übernahme des Betriebes an Herrn            und  auch die Annahme desselben datieren nämlich vom selben Tag wie der Auflösungs​vertrag (18. Oktober 1996). 

Dieser Entschluss der Klägerin, die Zusammenarbeit mit Herrn            da​durch zu beenden, dass sie diesem die GmbH - durch Übertragung der Anteile - überlässt, war ursächlich für die Auflösung des Arbeitsverhältnisses. Nach ihrem eigenen Vortrag hatte die Klägerin zuvor vergeblich versucht, eine stärkere Ein​bindung ihrerseits in den Betrieb durchzusetzen oder alternativ geeigneten Ersatz für den Tischlermeister            zu beschaffen. Vor diesem Hintergrund ist es nachzuvollziehen, wenn die Klägerin die Rechtsbeziehung zu Herrn            dadurch beendet, dass sie diesem die GmbH-Anteile verkauft und gleichzeitig ihre weitere (arbeitsvertragliche) Mitarbeit einstellt. Denn eine weitere arbeitsvertrag​liche Mitarbeit mit Herrn            als Geschäftsführer und Mehrheitsgesell​schafter wäre für die Klägerin tat​sächlich unzumutbar gewesen. 

Wenn die Auflösung des Arbeitsverhältnisses durch die Auflösung des Gesell​schafts​verhältnisses bedingt war, fehlt es an dem für § 3 Nr. 9 EStG erforderlichen unfreiwilligen Verlust des Arbeitsplatzes. Denn die Auflösung des Arbeitsverhält​nisses beruht dann nicht auf einem Interessengegensatz von Arbeitgeber und Arbeitnehmer, sondern auf einer auto​nomen gesellschaftsrechtlichen Ent​scheidung der Klägerin als Arbeitnehmerin und (ehe​malige) Mehrheitsgesell​schafterin.

2) Die der Klägerin gewährte Abfindung ist nicht als Entschädigung  tarifbegünstigt nach § 34 Abs. 1 EStG i.V.m. § 24 Nr. 1 a EStG. 

Aus dem Umstand, dass Einnahmen „entgangen“ sein müssen oder (künftig) „ent​gehen“ müssen, ist abzuleiten, dass von einem schadenstiftenden Ereignis und damit von einer „Entschädigung“ i.S.v. § 24 Nr. 1 a EStG nicht gesprochen werden kann, wenn das Ereig​nis vom Empfänger der „Entschädigungsleistung“ aus eigenem Antrieb herbeigeführt worden ist. Wer selbst und ohne unmittelbaren Zwang etwas preisgibt, dem „entgeht“ nichts; wer aus eigenem Antrieb ein Ereig​nis herbeigeführt hat, erleidet dadurch keinen Schaden (BFH, Urteil vom 2. April 1976 VI R 67/74, BStBl II 1976, 490; ausführlich hierzu Offerhaus, DStZ 1997, 108 m.w.N.).

Die Klägerin hat sich aus autonomen gesellschaftsrechtlichen Gründen dazu ent​schlossen, jegliche Zusammenarbeit mit Herrn               einzustellen. Zwar ist nicht zu verkennen, dass sie sich aufgrund des Zerwürfnisses mit Herrn             in einer gewissen wirtschaftlichen Zwangslage befunden hat. 

Dennoch lag es allein an ihr als Mehrheitsgesellschafterin, den weiteren Fortgang der GmbH maßgebend zu bestimmen und zu gestalten. Wenn sie sich dann dafür ent​scheidet, den Betrieb zu verkaufen und jegliche weitere arbeitsvertragliche Mit​arbeit ein​zustellen, so tut sie dies im Ergebnis aus eigenem Antrieb.

Die Kostenentscheidung folgt aus § 135 Abs. 1 Finanzgerichtsordnung (FGO).

gez.                                                       gez.                                                    gez.            

